
EINLADUNG zum ÖGSWebinar 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Fragen & Antworten insbesondere zu den geänderten Richtlinien. Dieses Webinar ist ein Praxisseminar. 
Die schnelle kompakte Info. 
TERMIN 
TERMIN Donnerstag, 8. Februar 2024 

von 16:00 bis 18:00 Uhr 

THEMA USt-Update 2024 - Aktuelle Themen: 

• Umsatzsteuerfälle / Risikopotentiale
ua:
- Risiken aus der Rechtsprechung

zum Dreiecksgeschäft 
- Der zivilrechtliche

Prozesskostenersatz im UStG 
- E- Fahrzeuge und Ladevorgänge
- Fahrkarten für öffentliche

Verkehrsmittel durch Dienstgeber 
- Reiseleistungen – Probleme für

Unternehmer 
- Dropshipping als aktuelles

Vertriebsmodell 

• Gesetzliche Änderungen ua:
- Nullsteuersatz für PV-Anlagen
- Neue Aufzeichnungspflichten

(CESOP) 
• VAT in the digital Age
• Änderungen in Deutschland
• Aktuelle Rechtsprechung zur

Umsatzsteuer
• Highlights aus dem Wartungserlass 2023

REFERENT Mag. Peter Mayr, KPMG Linz 

ANMELDUNG Bitte bis spätestens 7. Februar 2024 auf der Homepage der ÖGSW unter Webinare 
anmelden. Bitte melden Sie sich mittels persönlicher E-Mail-Adresse an (keine Office-
Adressen). Sie bekommen 15 Minuten vor dem Webinar eine E-Mail mit dem Einstiegslink. 

FORTBILDUNG Diese Veranstaltung ist auf die Fortbildungsverpflichtung für Stb laut §3 (5) WT-ARL
 und gem § 68 (3) BiBuG mit 2 Stunden anrechenbar.

WEBINAR- ÖGSW Mitglieder € 40,00 netto 
BEITRAG nicht ÖGSW Mitglieder € 50,00 netto 

IHRE ÖGSW – Ihr Servicenetzwerk 
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